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Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 28.02.2018 
 
 
Benennung der Straßen im Bereich des Bebauungsplanes 113, Baugebiet zwischen dem 
Flussviertel und dem Pater-Briers-Weg 
 
Sachverhalt: 
 
In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 31.01.2018 (Vorlage 1159/2018) wurde 
über die Benennung der Straßen im Bereich des Bebauungsplanes 113, Baugebiet zwischen 
dem Flussviertel und dem Pater-Briers-Weg beraten. 
 
Ein Beschlussvorschlag für den Rat wurde in der Sitzung nicht unterbreitet. Die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen hat den Antrag, die neu zu errichtende Ringerschließung nach den 
Eheleuten Wassen zu benennen, zurückgezogen. Vielmehr wurde die Verwaltung beauftragt, 
gemeinsam mit dem Ortsvorsteher einen entsprechenden Straßennamen vorzuschlagen. 
 
Insbesondere wegen des bereits bestehenden Wohngebietes „Flussviertel“, das durch den 
Bebauungsplan 113 erweitert wird und dadurch dass die Rheinstraße bis zum Pater-Briers-
Weg verlängert wird, sollte die neue Ringerschließung auch nach einem Fluss benannt wer-
den. Damit würde das System der Straßenbenennung für diesen Bereich in Hünshoven beibe-
halten. Dies trägt zu einer hohen Effektivität im Rahmen der Auffindungsfunktion für Feuer-
wehr, Rettungsdienst, Polizei usw. bei. 
 
Die Verwaltung hat zwischenzeitlich mit dem Ortsvorsteher Kontakt aufgenommen. In Ab-
stimmung mit dem Ortsvorsteher wird vorgeschlagen, der Ringerschließung im Bereich des 
Bebauungsplanes 113 den Straßennamen Lahnstraße zu geben. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ringerschließung im Bereich des Neubaugebietes in Hünshoven erhält den Namen Lahn-
straße. Die Rheinstraße wird bis zum Pater-Briers-Weg fortgeführt. 
 
 
  
 

(Ordnungsamt, Herr Kaumanns, 02451 - 629 919) 
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